
 
 
Als Fachkraft für  
die Betreuung: 

 Martin Fieseler 
    (Dipl. Sozialarbeiter) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

... und so erreichen Sie uns: 
 
Anschrift:  

KIM-Soziale Arbeit e.V. 
-Rupert-Zwickl-Haus- 
Hermann Löns Str. 145 

 33104 Paderborn 
 
Telefon: 05254 /   12 76 2 
    oder 05252 /   53 93 1 
Telefax: 05252 / 93 05 78 
 
e-mail:  
betreutes-wohnen@kim-paderborn.de 
internet: www.kim-paderborn.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spendenkonten:  
Volksbank Paderborn, 
Blz.: 472 601 21, Kto.Nr.: 87 2024 1300 
Sparkasse Paderborn,  
Blz.: 472 501 01, Kto.Nr.: 3500 1684 

 
Rupert-Zwickl-Haus 

... die Wohnhilfe 
 
 
 
 
 
 

Ziele 
Inhalte 

Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfen 
für  
Suchtkranke 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     KIM-Soziale Arbeit e.V. 
Zentrale Verwaltung 

     Leostraße 29, 33098 Paderborn 
     Tel.: 05251 / 25100, Fax.: 05251 / 282476 

 

  Soziale Arbeit e.V.  
K 

 

- 

  Hilfen vor Ort   
 

- 

��������	  

 Sozial Betreutes Wohnen 
    Hilfe nach § 72 BSHG 
    Tel.: 05252 / 5 39 31    

 Wohnberatung für ältere  
    und behinderte Menschen 
    Tel.: 05251 / 28 27 18    

 Mutter-Kind-Haus  
    Tel.: 05251 / 28 00 24    

 Wohngemeinschaft  
   für junge Frauen (bis 27 J.)  
   Tel.: 05251 / 2 54 89    

 Wohngemeinschaft  
   für junge Männer (bis 24 J.)  
   Tel.: 05251 / 2 58 72    

 Streetwork, Beratung, 
   Übernachtungsstelle 
   und Café  
   Tel.: 05251 / 2 72 98 

 ‚Anlaufstelle’ für Menschen 
   in besonderen sozialen 
   Schwierigkeiten 
   Tel.: 05251 /  6 10 23 

 Rupert Zwickl Haus 
   Hilfe für Wohnungslose  
   Tel.: 05254 / 12 762    

 ‚Regenbogen’ 
   Wohngemeinschaft für  
   substituierte  
   Drogenabhängige  
   Tel.: 05251 / 2 61 12    

 Ambulant Betreutes 
    Wohnen für Suchtkranke 
    Koordination: 05251 / 25100   

Paderborn    



Der KIM-Soziale Arbeit e.V.  
bietet auf der Grundlage der §53 SGB 
XII im Rupert-Zwickl-Haus eine am-
bulant betreute Wohnform für ehema-
lig nichtsesshafte und i.d.R. alkohol-
kranke Männer an. Das Wohnhaus 
verfügt über acht Wohneinheiten und 
ein weitläufiges naturbelassenes Areal 
am Stadtrand von Schloß Neuhaus.  

Für wen? 
Die ambulant betreute Wohnsituation 
ist für Personen hilfreich, die 

 nicht pflegebedürftig oder psy-
chisch erkrankt sind  

  mit einem schädlichen Alkohol-
konsum zwar änderungs- aber nicht 
abstinentbereit sind 

 lange Zeit auf der Straße gelebt 
haben bzw. bisher keine gesicherten 
Wohnverhältnisse aufbauen konn-
ten 

 aus Altersgründen oder Krankheits-
folgeschäden keiner Erwerbstätig-
keit mehr nachgehen (können) 

 den Wunsch haben, außerhalb von 
Einrichtungen möglichst selbstän-
dig ihr Leben zu gestalten. 

 
 
 
 
 

Welche Ziele werden mit der 
Hilfe verfolgt ? 
Zu den gemeinsam festgelegten Zielen 
zählt häufig die Befähigung, den bezo-
genen Wohnraum zu bewirtschaften 
und der Wunsch, einer angemessenen 
und sinngebenden Beschäftigung nach-
gehen zu können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, bietet die 
Wohnhilfe günstige Rahmenbedingun-
gen, die das (selbst-)kontrollierte Trin-
ken und damit die Teilnahme am Le-
ben der Gemeinschaft ermöglicht. Der 
betreute Mensch ist in der Lage, die 
eigene Lebensqualität weitgehend 
selbständig zu gestalten und aufrecht-
zuerhalten. 

Wobei wird geholfen ? 
Der Verein leistet 
für die Bewohner 
flankierende Hilfen 
bei der Lebensbe-
wältigung. Das 
weitläufige Gelände 
bietet Lebensqualität und Anregungen 
für die Alltagsgestaltung. 
Ein Sozialarbeiter steht als Gesprächs-
partner zur Bewältigung persönlicher 
Belastungen zur Verfügung. Er unter-
stützt darüber hinaus schwerpunktmä-
ßig bei Behördenkontakten, Fragen 
wirtschaftlicher Absicherung und der 
gesundheitlichen Basisversorgung.  

Wo man wohnt, ist 
man zu Hause... 
Für die Bewohner des 
Rupert-Zwickl-Hauses 
handelt es sich um ein 
lebenslanges Wohnangebot. Diese 
Sicherheit einer neuen sozialen Umge-
bung bedeutet, dass   

 alle Bewohner in wichtigen Haus-
angelegenheiten Mitspracherecht 
besitzen 

 jeder Bewohner kleine Pflichten 
oder Verantwortungsbereiche für 
die Gemeinschaft übernimmt 

 Alkoholkonsum nur im Rahmen des 
(selbst-) kontrollierten Trinkens to-
leriert wird und damit die Fähigkeit 
der Alltagsbewältigung erhalten 
bleibt.   

 
Und was kostet das ? 
Die Hilfe ist in der Regel kostenfrei. 
Lediglich bei Personen, die über Ver-
mögen verfügen oder deren Nettoein-
kommen über einen festgelegten Frei-
betrag hinausgeht, kann eine angemes-
sene Kostenbeteiligung gefordert wer-
den. Hier wird der Einzelfall geprüft. 
Eltern, Kinder oder sonstige Verwand-
te werden nicht zu den Kosten heran-
gezogen.  


